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Der Versicherungsumfang 
 
1 Was ist versichert? 
 
1.1  Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die 
der versicherten Person während der Wirksamkeit des 
Vertrages zustoßen. 
 
1.2 Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der 
ganzen Welt.  
 
1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person 
durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes 
Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheits-
schädigung erleidet. 
 
1.3.1  Gesundheitsschädigungen durch Unfälle, die die 
versicherte Person bei rechtmäßiger Verteidigung oder 
bei Bemühungen zur Rettung von Menschenleben, 
Sachen oder Tieren erleidet, gelten als unfreiwillig 
eingetreten. 
 
1.3.2 Ein Unfall liegt auch vor, wenn die versicherte 
Person unfreiwillig Gesundheitsschäden durch allmäh-
liche Einwirkung von Staubwolken, Säuren, Gasen und 
Dämpfen erleidet, sofern es sich nicht um Gesundheits-
schäden handelt, die als Berufs- und Gewerbekrankheiten 
gelten.  
 
1.3.3 Tauchtypische Gesundheitsschäden wie z. B. 
Caissonkrankheit oder Trommelfellverletzung oder der 
Ertrinkungs- oder Erstickungstod unter Wasser gelten als 
Unfall, auch wenn kein Unfallereignis eingetreten ist. 
 
1.4 Als Unfall gilt auch,  
wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an 
Gliedmaßen oder Wirbelsäule 
a) ein Gelenk verrenkt wird oder 
b) Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder 
zerrissen werden.  
 
1.5 Oberschenkelhalsfrakturen gelten ebenfalls 
- unabhängig von der Ursache - als Unfälle.  
 
1.6 Auf die Regelungen über die Einschränkungen 
der Leistung (Ziff. 3), nicht versicherbare Personen 
(Ziff. 4) sowie die Ausschlüsse (Ziff. 5) weisen wir hin. 
 
2 Die Leistungsarten 
 
Die von Ihnen mit uns vereinbarten Versicherungs-
summen ergeben sich aus dem Vertrag. 
Für die Entstehung des Anspruchs sowie für Art und 
Umfang der Leistungen gelten die nachfolgenden Be-
stimmungen.  
 
2.1 Hilfeleistungen 
 
2.1.1 Voraussetzungen und Dauer der Leistungen 
 
2.1.1.1 Hat der Unfall zur Folge, dass die körperliche 
oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person 
derart beeinträchtigt ist, dass sie für die gewöhnlichen 
und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im 
Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedarf, so entsteht 
Anspruch auf Hilfeleistungen.  

2.1.1.2 Die Hilfeleistungen werden für die Dauer er-
bracht, die die versicherte Person im Sinne der 
Ziff. 2.1.1.1 hilfsbedürftig ist, längstens für einen 
Zeitraum von sechs Monaten vom Unfalltag an gerech-
net.  
 
2.1.1.3 Die Leistungen werden ausschließlich innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland erbracht. Hält sich die 
versicherte Person im Ausland auf, können für die Zeit 
des Auslandsaufenthaltes die Leistungen nicht bean-
sprucht werden. 
 
2.1.1.4 Welche der nachfolgenden Hilfeleistungen bean-
sprucht werden können, richtet sich nach dem Umfang 
der Hilfsbedürftigkeit der versicherten Person. 
Wir wählen eine Pflegeeinrichtung aus, die mit der Pflege 
hilfsbedürftiger Personen vertraut ist, und beauftragen 
diese mit der Ausführung der notwendigen Hilfeleistun-
gen. 
 
2.1.2  Art und Umfang der Leistungen 
 
2.1.2.1 Menüservice 
Die versicherte Person kann Menüs aus einem Menü-
sortiment frei auswählen. Die Menüs werden jeweils in 
Wochenblocks à sieben Mahlzeiten (eine Mahlzeit pro 
Tag) geliefert. Bei Bedarf wird auch für Kühl- und 
Wärmeeinrichtungen gesorgt. Die Kosten für das Menü 
tragen wir.  
 
2.1.2.2 Hausnotruf 
Der versicherten Person wird eine Hausnotrufanlage zur 
Verfügung gestellt, und wir sorgen für die technische 
Umsetzung.  
 
2.1.2.3 Unterstützung bei Arzt- und Behördengängen 
 bis zu zweimal je Woche 
Die versicherte Person wird begleitet, wenn persönliches 
Erscheinen bei Behörden und Ärzten unumgänglich ist. 
Wir übernehmen die Kosten der Begleitung. Die für die 
versicherte Person selbst anfallenden Fahrtkosten tragen 
Sie.  
 
2.1.2.4 Besorgungen und Einkäufe bis zu zweimal 
 je Woche 
Hierzu zählen 
a) das Zusammenstellen des Einkaufszettels für 
Gegenstände des täglichen Bedarfs, 
b) das Einkaufen (einschließlich Arzneimittelbeschaf-
fung) und notwendige Besorgungen (z. B. Bank- und 
Behördengänge), 
c) die Unterbringung und Versorgung der eingekauften 
Lebensmittel,  
d) die Anleitung zur Beachtung von Genieß- und Halt-
barkeit von Lebensmitteln sowie  
e) gegebenenfalls Wäsche zur Reinigung bringen und 
abholen.  
Die Kosten für die Lebensmittel, Gegenstände des täg-
lichen Bedarfs sowie für die Reinigung tragen Sie. 
 
2.1.2.5 Reinigung der Wohnung einmal je Woche 
Hierzu zählt das Reinigen des allgemein üblichen 
Lebensbereiches (z. B. Wohnraum, Bad, Toilette, 
Küche).  
Diese Leistung setzt voraus, dass die Wohnung vor dem 
Unfall in einem ordnungsgemäßen Zustand war.  
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2.1.2.6  Waschen und Pflegen der Wäsche und 
 Kleidung einmal pro Woche 
Hierzu zählen 
- das Waschen und Trocknen, 
- das Bügeln, 
- das Ausbessern, 
- das Sortieren und Einräumen sowie  
- die Schuhpflege. 
 
2.1.2.7 Entspricht die unfallbedingte Beeinträchti-
gung der körperlichen und geistigenLeistungsfähig-
keit der versicherten Personaußerdem mindestens 
der Pflegestufe 1gemäß Sozialgesetzbuch XI 
(Pflegepflichtversicherung), dann werden folgende 
Leistungen erbracht:  
 
2.1.2.7.1 Ganzwaschung 
- Waschen, Duschen, Baden 
- Mund-, Zahn- und Lippenpflege 
- Rasieren 
- Hautpflege 
- Haarpflege (Kämmen, gegebenenfalls Waschen) 
- Nagelpflege 
- An- und Auskleiden einschließlich An- und Ablegen 

von Körperersatzstücken 
- Vorbereiten/Aufräumen des Pflegebereiches 
 
2.1.2.7.2 Teilwaschung 
- Teilwaschung (z. B. Intimbereich) 
- Mund-, Zahn- und Lippenpflege 
- Rasieren 
- Hautpflege 
- Haarpflege (Kämmen, gegebenenfalls Waschen) 
- Nagelpflege 
- An- und Auskleiden einschließlich An- und Ablegen 

von Körperersatzstücken 
- Vorbereiten/Aufräumen des Pflegebereiches 
 
2.1.2.8 Besteht Anspruch auf Leistung aus der 
Pflegepflichtversicherung gemäß Sozialgesetzbuch XI, 
dann hat die versicherte Person Anspruch auf 
folgende Leistungen: 
 
Gespräch zur Feststellung der Pflegeprobleme (vor Auf-
nahme der Pflege)  
a) Feststellung der Pflegeprobleme 
b) Feststellung der Ressourcen des Pflegebedürftigen 
c) Planung der Pflegeeinsätze 
d) Gespräch mit Angehörigen/Arzt 
e) Informationen über weitere Hilfen 
f) inkl. Hausbesuchspauschale 
 
2.1.3  Hilfeleistungen für pflegebedürftige Ehe-/ 
 Lebenspartner und Verwandte 1. Grades 
 
2.1.3.1 Voraussetzungen für die Leistungen 
 
2.1.3.1.1 Betreut die versicherte Person ihren Ehe- oder 
Lebenspartner oder Verwandten 1. Grades, mit dem sie in 
häuslicher Gemeinschaft zusammenlebt, in häuslicher 
Pflege und führt ein unter den Vertrag fallender Unfall 
dazu, dass die versicherte Person nicht mehr in der Lage 
ist, diese Betreuungsleistung fortzusetzen, dann erbringen 
wir die Hilfeleistungen im Rahmen der Ziff. 2.1.1 und 
2.1.2 sowie Ziff. 9.1 auch für diese Person (Pflegebe-
dürftiger).  

Voraussetzung ist, dass für den Pflegebedürftigen vor 
dem Unfallereignis eine Pflegestufe im Sinne der gesetz-
lichen Pflegepflichtversicherung anerkannt wurde, die 
zum Unfallzeitpunkt noch bestand.  
 
2.1.3.1.2 Erhält der Pflegebedürftige zum Unfallzeit-
punkt Sachleistungen (vollumfänglich oder teilweise) von 
der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung, erbringen wir 
die Hilfeleistungen nur, soweit diese nicht von der ge-
setzlichen Pflegepflichtversicherung erbracht werden.  
 
2.1.3.1.3 Besteht für die versicherte Person über diesen 
Vertrag kein Versicherungsschutz für das Unfallereignis, 
so kann auch für den Pflegebedürftigen keine Leistung 
beansprucht werden.  
 
2.1.3.2 Dauer der Leistung 
Die Hilfeleistungen für den Pflegebedürftigen werden 
solange erbracht, wie die versicherte Person unfallbedingt 
dazu nicht in der Lage ist, längstens jedoch für einen 
Zeitraum von sechs Monaten nach dem Unfall der ver-
sicherten Person.  
 
2.2 Geldleistungen 
 
2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung und Bemes-
sung der Invalidität:  
 
2.2.1.1 Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit 
der versicherten Person ist unfallbedingt dauerhaft zu 
mindestens 50 % beeinträchtigt (Invalidität). Eine Beein-
trächtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger 
als drei Jahre bestehen wird und eine Änderung des Zu-
standes nicht erwartet werden kann. 
Die Invalidität ist 
- innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall einge-

treten und 
- innerhalb von 21 Monaten nach dem Unfall von 

einem Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen bei 
uns geltend gemacht worden. 

 
2.2.1.2 Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit 
der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesorgane 
gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade: 
Arm ............................................................... 70 Prozent 
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks ..... 65 Prozent 
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks ........... 60 Prozent 
Hand............................................................... 55 Prozent 
Daumen .......................................................... 20 Prozent 
Zeigefinger ..................................................... 10 Prozent 
anderer Finger ................................................ 5 Prozent 
Bein über der Mitte des Oberschenkels.......... 70 Prozent 
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels ............ 60 Prozent 
Bein bis unterhalb des Knies .......................... 50 Prozent 
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels ........... 45 Prozent 
Fuß ............................................................... 40 Prozent 
große Zehe...................................................... 5 Prozent 
andere Zehe .................................................... 2 Prozent 
Auge ............................................................... 50 Prozent 
Gehörauf einem Ohr....................................... 30 Prozent 
Geruchssinn.................................................... 10 Prozent 
Geschmackssinn ............................................. 5 Prozent 
 
2.2.1.3 Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeein-
trächtigung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen 
Prozentsatzes. 
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2.2.1.4 Für andere Körperteile und Sinnesorgane be-
misst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die 
normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit 
insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich 
medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 
 
2.2.1.5 Waren betroffene Körperteile oder Sinnes-
organe oder deren Funktionen bereits vor dem Unfall 
dauernd beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die 
Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach Ziff. 2.2.1.2 und 
2.2.1.4 zu bemessen. 
Liegt der nach Abzug der Vorschädigung verbleibende 
Invaliditätsgrad unter 50 %, besteht kein Anspruch auf 
Renten- und Kapitalleistung.  
 
2.2.1.6 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane 
durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach den 
vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade 
zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch 
nicht berücksichtigt.  
 
2.2.2 Rentenleistung  
 
2.2.2.1 Wird die Invalidität mit einem Grad von min-
destens 50 % festgestellt, wird die vereinbarte Rente 
gezahlt.  
Die Rente wird rückwirkend vom Unfalltag an gewährt.  
Sie wird monatlich im Voraus bis zum Ende des Monats 
gezahlt, in dem  
- die versicherte Person stirbt oder  
- im Rahmen von Ziff. 9.2.3 der Invaliditätsgrad mit 

weniger als 50 % bemessen wird.  
 
2.2.2.2  Die Rentenleistung zu (1) wird verdoppelt, 
wenn und solange die versicherte Person - gleichgültig 
aus welcher Ursache - in die Pflegestufe 3 gemäß Sozial-
gesetzbuch XI (Pflegepflichtversicherung) eingestuft ist.  
 
2.2.2.3  Wir sind berechtigt, alle zwei Jahre Lebensbe-
scheinigungen und gegebenenfalls Nachweise über die 
Einstufung in die Pflegestufe 3 anzufordern. Dieses Recht 
wirkt auch über eine Vertragsbeendigung hinaus. Wird 
uns die angeforderte Bescheinigung nicht unverzüglich 
übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten 
Rentenfälligkeit.  
 
2.2.3  Kapitalleistung  
 
2.2.3.1 Wird die Invalidität mit einem Grad von min-
destens 50 % festgestellt, wird eine einmalige Kapital-
leistung in Höhe des 25fachen des vereinbarten Monats-
rentenbetrages (Ziff. 2.2.2.1) geleistet.  
 
2.2.3.2  Das Kapital wird auch gezahlt, wenn die ver-
sicherte Person - gleichgültig, aus welcher Ursache - vor 
der endgültigen Feststellung des Invaliditätsgrades stirbt 
und auf Grund der zuletzt erhobenen ärztlichen Befunde 
mit einer Invalidität von mindestens 50 % zu rechnen 
gewesen wäre.  
 
2.2.4  Krankenhausgeld 
 
2.2.4.1  Hat die versicherte Person zum Zeitpunkt des 
Unfalls das 85. Lebensjahr noch nicht vollendet, so be-
steht unter den nachfolgenden Voraussetzungen An-
spruch auf einmalige Zahlung von Krankenhausgeld. Die 
Leistung wird je Versicherungsfall beschränkt auf einen 
Krankenhausaufenthalt. 

2.2.4.2  Befindet sich die versicherte Person wegen des 
Unfalls für mindestens 30 Tage ununterbrochen in medi-
zinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung, wird 
ein Krankenhausgeld in Höhe des 2½fachen des verein-
barten Monatsrentenbetrages (Ziff. 2.2.2.1) gezahlt.  
 
2.2.4.3  Bei Aufenthalt in Sanatorien, Erholungsheimen 
und Kuranstalten besteht kein Anspruch auf Zahlung des 
Krankenhausgeldes. 
 
2.2.5  Bergungskosten 
 
2.2.5.1  Hat die versicherte Person einen unter den 
Versicherungsvertrag fallenden Unfall erlitten, ersetzen 
wir bis zur Höhe des im Versicherungsschein festgelegten 
Betrages die entstandenen notwendigen Kosten für: 
 
2.2.5.1.1  Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von 
öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten 
Rettungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren 
berechnet werden, 
 
2.2.5.1.2  Transport der verletzten Person in das nächste 
Krankenhaus oder zu einer Spezialklinik, soweit medi-
zinisch notwendig und ärztlich angeordnet, 
 
2.2.5.1.3  Mehraufwand bei der Rückkehr der verletzten 
Person zu ihrem ständigen Wohnsitz, soweit die Mehr-
kosten auf ärztliche Anordnungen zurückgehen oder nach 
der Verletzungsart unvermeidbar waren, 
 
2.2.5.1.4  Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz 
im Todesfall. 
 
2.2.5.2  Hat die versicherte Person für Kosten nach 
Ziff. 2.2.5.1.1 einzustehen, obwohl sie keinen Unfall 
erlitten hatte, ein solcher aber unmittelbar drohte oder 
nach den konkreten Umständen zu vermuten war, sind 
wir ebenfalls ersatzpflichtig. 
 
2.2.5.3  Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, 
kann der Erstattungsanspruch gegen uns nur wegen der 
restlichen Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet ein 
anderer Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht, können 
Sie sich unmittelbar an uns halten. 
 
2.2.5.4  Bestehen für die versicherte Person bei uns 
mehrere Unfallversicherungen, können mitversicherte 
Bergungskosten nur aus einem dieser Verträge verlangt 
werden. 
 
3 Einschränkung der Leistungen 
 
Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. 
Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein 
Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder 
deren Folgen mitgewirkt, mindert sich 
- im Fall der Renten- und Kapitalleistung der Prozent-

satz des Invaliditätsgrades,  
- im Fall des Krankenhausgeldes die Leistung  
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebre-
chens. 
Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unter-
bleibt jedoch die Minderung. 
Diese Regelungen werden nicht angewendet in den Fällen 
der Hilfeleistungen gemäß Ziff. 2.1 und Oberschenkel-
halsfrakturen (Ziff. 1.5). 
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4 Nicht versicherbare Personen 
 
4.1  Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung 
nicht versichert sind dauernd Schwer- oder Schwerst-
pflegebedürftige im Sinne der sozialen Pflegepflichtver-
sicherung. Dies gilt auf jeden Fall für Personen, die min-
destens in die Pflegestufe 1 gemäß Sozialgesetzbuch XI 
(Pflegepflichtversicherung) eingestuft sind.  
 
4.2  Der Versicherungsschutz erlischt, sobald der 
Versicherte im Sinne von Ziff. 4.1 nicht mehr versicher-
bar ist. Gleichzeitig endet die Versicherung. 
 
4.3  Der für diese Personen seit Vertragsabschluss 
bzw. Eintritt der Versicherungsunfähigkeit entrichtete 
Beitrag ist zurückzuzahlen. 
 
5 In welchen Fällen ist der Versicherungs- 
 schutz ausgeschlossen? 
 
5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für 
 folgende Unfälle:  
 
5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- 
oder Bewusstseinsstörungen sowie durch epileptische 
Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen 
Körper der versicherten Person ergreifen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn  
a) die Bewusstseinsstörung durch Trunkenheit verur-
sacht ist; beim Lenken von Kraftfahrzeugen jedoch nur, 
wenn der Blutalkoholgehalt unter 1,1 Promille liegt. 
b) die Bewusstseinsstörung durch einen akuten Herz-
infarkt oder einen akuten Schlaganfall verursacht wurde. 
Die unmittelbaren Gesundheitsschäden durch den Herz-
infarkt oder den Schlaganfall selbst bleiben von der 
Leistungspflicht ausgeschlossen. 
c) die Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen 
Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren.  
 
5.1.2  Unfälle, die der versicherten Person dadurch 
zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder 
versucht. 
 
5.1.3  Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte 
Person auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- 
oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. 
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten 
Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf 
dem Gebiet des Staates, in dem Krieg oder Bürgerkrieg 
herrscht. 
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch 
Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg 
herrscht. 
Sie gilt auch nicht 
- für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg 
- für Unfälle durch ABC-Waffen 
- im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähn-

lichen Zustand zwischen den Ländern China, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, 
Russland oder USA. 

 
5.1.4 Unfälle des Versicherten 
a) als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), 
soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis 
benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines 
Luftfahrzeuges; 

b) bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuüben-
den beruflichen Tätigkeit; 
c) bei der Benutzung von Raumfahrzeugen. 
 
5.1.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch 
zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse 
eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen ein-
schließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, 
bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindig-
keiten ankommt. 
 
5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kernenergie verursacht sind.  
 
5.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende 
 Beeinträchtigungen: 
 
5.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus 
inneren Organen und Gehirnblutungen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter die-
sen Vertrag fallendes Unfallereignis im Sinne der 
Ziff. 1.3 die überwiegende Ursache ist. 
 
5.2.2 Gesundheitsschädigungen durch Strahlen 
 
5.2.2.1 Gesundheitsschäden durch Röntgen- und Laser-
strahlen sowie künstlich erzeugte ultraviolette Strahlen 
sind mitversichert. 
 
5.2.2.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen blei-
ben Gesundheitsschäden, die als Folge regelmäßigen 
Umgangs mit strahlenerzeugenden Apparaten eintreten. 
 
5.2.3  Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnah-
men oder Eingriffe am Körper der versicherten Person.  
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaß-
nahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische und  
therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallen-
den Unfall veranlasst waren.  
 
5.2.4 Infektionen 
 
5.2.4.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie 
- durch Insektenstiche oder   
- durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhaut-

verletzungen 
verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort 
oder später in den Körper gelangten. 
 
5.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für 
a) Infektionen durch Tierbisse einschließlich Zecken-
bisse 
b) Impfschäden bei Schutzimpfungen 
c) Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für 
d) Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch 
Unfallverletzungen, die nicht nach Ziff. 5.2.4.1 ausge-
schlossen sind, in den Körper gelangten. 
Für Schäden nach a) und/oder b) besteht Versicherungs-
schutz erst nach Ablauf einer sechsmonatigen Wartezeit. 
 
5.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen 
oder Eingriffe verursacht sind, gilt Ziff. 5.2.3 Satz 2 ent-
sprechend. 
 
5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder 
flüssiger Stoffe durch den Schlund.  
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5.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer 
Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verur-
sacht wurden.  
 
5.2.7  Bauch- oder Unterleibsbrüche 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine 
unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von außen 
kommende Einwirkung entstanden sind. 
 
6 Änderung der Berufstätigkeit oder 
 Beschäftigung 
 
6.1 Die Höhe der Versicherungssummen bzw. des 
Beitrages hängt maßgeblich von der Berufstätigkeit oder 
der Beschäftigung der versicherten Person ab. Grundlage 
für die Bemessung der Versicherungssummen und Bei-
träge ist unser geltendes Verzeichnis für besonders ge-
fährliche berufliche Tätigkeiten. 
Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung 
der versicherten Person müssen Sie uns daher unverzüg-
lich mitteilen. Pflichtwehrdienst, Zivildienst oder mili-
tärische Reserveübungen fallen nicht darunter. 
 
6.2  Errechnen sich bei gleichbleibendem Beitrag 
nach dem zum Zeitpunkt der Änderung gültigen Tarif 
niedrigere Versicherungssummen, gelten diese nach 
Ablauf eines Monats ab der Änderung.  
Errechnen sich dagegen höhere Versicherungssummen, 
gelten diese, sobald uns Ihre Erklärung zugeht, spätestens 
jedoch nach Ablauf eines Monats ab der Änderung.  
Die neu errechneten Versicherungssummen gelten so-
wohl für berufliche als auch für außerberufliche Unfälle. 
 
6.3  Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag auch 
mit den bisherigen Versicherungssummen bei erhöhtem 
oder gesenktem Beitrag weiter, sobald uns Ihre Erklärung 
zugeht.  
 
Der Leistungsfall 
 
7 Was ist nach einem Unfall zu beachten 
 (Obliegenheiten)? 
 
Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person 
können wir unsere Leistung nicht erbringen. 
 
7.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine 
Leistungspflicht herbeiführt, müssen Sie oder die ver-
sicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, 
seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten. 
 
7.2 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen 
Sie oder die versicherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen 
und uns unverzüglich zurücksenden; von uns darüber 
hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in 
gleicher Weise erteilt werden. 
 
7.3 Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die 
versicherte Person auch von diesen untersuchen lassen. 
Die notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch 
entstandenen Verdienstausfalls tragen wir. 
 
7.4 Die versicherte Person hat darauf hinzuwirken, 
dass die von uns angeforderten Berichte und Gutachten 
alsbald erstattet werden. 

7.5 Die Ärzte, die die versicherte Person - auch aus 
anderen Anlässen - behandelt oder untersucht haben, 
andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden 
sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen.  
 
7.6 Werden Ihnen, der versicherten Person oder 
dem Sorgeberechtigten Umstände bekannt, die innerhalb 
der ersten drei Jahre nach Eintritt des Unfalls zu einer 
Neubemessung des Invaliditätsgrades führen können, 
müssen Sie uns diese unverzüglich anzeigen. 
 
7.7 Erhält die versicherte Person eine Rentenleis-
tung gemäß Ziff. 2.2.2 und entspricht ihre Pflegebedürf-
tigkeit nicht mehr der Pflegestufe 3 gemäß Sozialgesetz-
buch XI (Pflegepflichtversicherung), so ist uns der Weg-
fall dieser Einstufung unverzüglich anzuzeigen. 
 
7.8 Stirbt die versicherte Person während des 
Bezuges der Rentenleistung, ist uns der Tod unverzüglich 
in Textform (z. B. per Brief, Fax oder E-Mail) mitzutei-
len. 
 
8 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von 
 Obliegenheiten?  
 
Wird eine Obliegenheit nach Ziff. 7 vorsätzlich verletzt, 
verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berech-
tigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides 
gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.  
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.  
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie 
nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die 
Obliegenheit arglistig verletzt haben.  
Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir 
ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verlet-
zung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht ausüben.  
 
9 Wann sind die Leistungen fällig? 
 
9.1 Hilfeleistungen 
Haben Sie uns gegenüber die Hilfsbedürftigkeit schlüssig 
dargelegt, werden wir die notwendigen Hilfeleistungen 
gemäß Ziff. 2.1 unverzüglich feststellen und soweit er-
forderlich erbringen. 
Wegen der in Ihrem Interesse liegenden gebotenen Eil-
bedürftigkeit kann vor Beginn der Hilfeleistungen nicht 
immer abschließend geprüft werden, ob Versicherungs-
schutz besteht. Deshalb ist mit der Erbringung von 
Hilfeleistungen eine Anerkennung unserer Leistungs-
pflicht nicht verbunden. 
In jedem Fall tragen wir die Kosten für bereits erbrachte 
Hilfeleistungen. 
 
9.2 Geldleistungen 
9.2.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats 
- beim Invaliditätsanspruch innerhalb von drei Monaten - 
in Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir 
einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit 
dem Eingang folgender Unterlagen: 
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- Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen, 
- beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis 

über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für 
die Bemessung der Invalidität notwendig ist. 

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des 
Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir bis zur 
Höhe einer Monatsrente; dieser Höchstbetrag steht für 
das jeweils laufende Versicherungsjahr einmal zur Ver-
fügung. 
Die Gebühren der von uns beauftragten Ärzte werden 
ohne Begrenzung von uns übernommen. 
 
9.2.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir 
uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir 
innerhalb von zwei Wochen. 
 
9.2.3 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Inva-
lidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem 
Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen.  
Dieses Recht muss 
- von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere 

Leistungspflicht nach Ziff. 9.2.1, 
- von Ihnen vor Ablauf der Frist 
ausgeübt werden. 
 
9.2.4 Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Ren-
tenbezug sind wir berechtigt, Lebensbescheinigungen 
anzufordern. Wird die Bescheinigung nicht unverzüglich 
übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten 
Fälligkeit. 
 
Die Versicherungsdauer 
 
10 Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 
 Wann ruht der Versicherungsschutz bei 
 militärischen Einsätzen? 
 
10.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten 
oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im 
Sinne von Ziff. 11.2 zahlen. 
 
10.2 Dauer und Ende des Vertrages 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angege-
bene Zeit abgeschlossen. 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist. 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt. 
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder 
jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die 
Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
zugegangen sein.  
 
10.3 Kündigung nach Versicherungsfall 
Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung 
beenden, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen 
uns Klage auf eine Leistung erhoben haben.  

Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen 
Monat nach Leistung oder - im Falle eines Rechtsstreits - 
nach Klagrücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder 
Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegangen sein.  
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, 
dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperi-
ode, wirksam wird.  
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem 
Zugang bei Ihnen wirksam. 
 
10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei 
 militärischen Einsätzen 
Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person 
außer Kraft, sobald sie Dienst in einer militärischen oder 
ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder 
kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Ländern China, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russ-
land oder USA beteiligt ist. Der Versicherungsschutz lebt 
wieder auf, sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung 
des Dienstes zugegangen ist. 
 
Der Versicherungsbeitrag 
 
11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung 
 beachten? 
 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht 
 rechtzeitig zahlen? 
 
11.1 Beitrag und Versicherungsteuer 
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten 
Höhe zu entrichten haben. 
 
11.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster 
 oder einmaliger Beitrag 
11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 
Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von 
dem Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüglich nach 
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige 
Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlen Sie nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 
bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 
 
11.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt 
der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurden. Das gilt 
nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten haben. 
 
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags 
eintreten, sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflich-
tet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des 
Beitrags aufmerksam gemacht haben. 
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11.2.3 Rücktritt 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, so-
lange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht 
zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben.  
 
11.3 Zahlung und Folgen verspäteter 
 Zahlung/Folgebeitrag 
11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags-
zeitraums fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Ver-
sicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angege-
benen Zeitpunkt erfolgt.  
 
11.3.2 Verzug 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten 
Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung 
auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, 
wenn wir darin die rückständigen Beträge des Beitrags 
sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und 
die Rechtsfolgen angeben, die nach den Ziff. 11.3.3 und 
11.3.4. mit dem Fristablauf verbunden sind. 
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen.  
 
11.3.3 Kein Versicherungsschutz 
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur 
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie hierauf mit 
der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 11.3.2 Absatz 2 
hingewiesen wurden. 
 
11.3.4 Kündigung 
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziff. 11.3.2 Absatz 2 darauf hin-
gewiesen haben.  
Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb 
eines Monats den angemahnten Beitrag, besteht der Ver-
trag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zu-
gang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 
 
11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei 
 Lastschriftermächtigung 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu 
dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer 
berechtigten Einziehung nicht widersprechen.  
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns 
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in Text-
form abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.  
 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil 
Sie die Einzugsermächtigung widerrufen haben, oder 
haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der 
Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind  

wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Last-
schriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung 
der Prämie erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in 
Textform aufgefordert worden sind.  
 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können Ihnen in 
Rechnung gestellt werden. 
 
11.5 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter 
 Zahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, 
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie 
mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind. 
Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszah-
lung verlangen. 
 
11.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, 
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch 
auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem Versicherungsschutz bestanden hat.  
 
11.7  Unterbrechung der Beitragszahlung / 
 Beitragsfreistellung bei Bezug der 
 Rentenleistung 
11.7.1  Im Fall der Ziff. 10.4 (Ruhen des 
Versicherungsschutzes bei militärischen Einsätzen) wird 
die Pflicht zur Beitragszahlung unterbrochen. 
 
11.7.2  Beitragsfreistellung bei Bezug der 
 Rentenleistung  
Wird für die versicherte Person eine Rente gemäß 
Ziff. 2.2.2 geleistet, so erlischt die Verpflichtung zur 
Zahlung des für die versicherte Person fälligen Beitrages 
zum Ende des Monats, für den erstmals eine Rente er-
bracht wird.  
Ergibt eine erneute ärztliche Bemessung gemäß 
Ziff. 9.2.3, dass der Invaliditätsgrad von 50 % unter-
schritten wird, endet die Rentenzahlung zum Beginn des 
folgenden Monats. Gleichzeitig lebt die Verpflichtung 
zur Beitragszahlung wieder auf.  
 
12 Beitragsanpassung 
 
12.1  Bei Erhöhung des sich aus dem Tarif ergeben-
den Beitrages sind wir berechtigt, für die zu diesem Zeit-
punkt bestehenden Versicherungsverträge, den Beitrag 
mit Wirkung vom Beginn der nächsten Versicherungs-
periode an bis zur Höhe des neuen Tarifbeitrages anzu-
heben. 
Eine solche Beitragserhöhung wird nur wirksam, wenn 
wir Ihnen die Änderung unter Kenntlichmachung des 
Unterschiedes zwischen altem und neuem Beitrag spä-
testens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens mitteilen und Sie schriftlich über Ihr Kündi-
gungsrecht belehren. 
Sie können im Fall der Beitragserhöhung den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
zu dem Zeitpunkt kündigen, an dem die Beitragser-
höhung wirksam werden würde. 
 
12.2 Vermindert sich der Tarifbeitrag, verpflichten 
wir uns, den Beitrag vom Beginn der nächsten Versiche-
rungsperiode an auf die Höhe des neuen Tarifbeitrages zu 
senken. 
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Weitere Bestimmungen 
 
13. Wie sind die Rechtsverhältnisse der am 
 Vertrag beteiligten Personen zueinander? 
 
13.1 Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlos-
sen, die einem anderen zustoßen (Fremdversicherung), 
steht die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag nicht der 
versicherten Person, sondern Ihnen als Versicherungs-
nehmer zu. Sie sind neben der versicherten Person für die 
Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 
 
13.2 Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf 
Ihren Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller 
entsprechend anzuwenden. 
 
13.3 Die Versicherungsansprüche können vor Fällig-
keit ohne unsere Zustimmung weder übertragen noch 
verpfändet werden. 
 
14 Was bedeutet die vorvertragliche 
 Anzeigepflicht?  
 
14.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben
 über gefahrerhebliche Umstände 
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung 
alle Ihnen bekannten Gefahrumstände in Textform anzu-
zeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt haben 
und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Ver-
trag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme 
Fragen im Sinne des Satzes 1 in Textform stellen. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlie-
ßen.  
Soll eine andere Person versichert werden, ist diese 
neben Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständige 
Anzeige der gefahrerheblichen Umstände und die Beant-
wortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich.  
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und 
kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie 
sich so behandeln lassen, als hätten Sie selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 
 
14.2 Rücktritt 
14.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts 
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr-
erheblichen Umständen berechtigen uns, vom Versiche-
rungsvertrag zurückzutreten. 
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen haben.  
Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Um-
stände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 
Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich 
weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung 
angeben.  
 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht 
begründet, Kenntnis erlangen.  
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber. 

14.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts 
Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, 
wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannten.  
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, 
dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig gemacht haben. 
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung 
der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, 
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten. 
 
14.2.3 Folgen des Rücktritts 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, 
dürfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig 
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistung ursächlich war.  
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt 
haben.  
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.  
 
14.3 Kündigung oder rückwirkende 
 Vertragsanpassung  
14.3.1 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil 
Ihre Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den 
Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat in Schriftform kündigen.  
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen haben. 
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir 
unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dür-
fen wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begrün-
dung unserer Erklärung angeben.  
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.  
Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen 
Anzeigepflichtverletzung nicht berufen, wenn wir den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannten.  
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie 
nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten. 
 
14.3.2 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen ge-
schlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf 
unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben 
Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil. 
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtver-
letzung hingewiesen haben. 
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Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die 
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nach-
träglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklä-
rung angeben.  
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertrags-
anpassung berechtigt, Kenntnis erlangen. 
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht be-
rufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.  
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer 
Mitteilung fristlos in Schriftform kündigen.  
 
14.4 Anfechtung 
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung 
steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.  
 
15. Bedingungsanpassung 
 
15.1 Wir sind berechtigt, die jeweils betroffenen 
Bedingungen des Versicherungsvertrages zu ändern, zu 
ergänzen oder zu ersetzen (Anpassung), wenn  
15.1.1 sich Änderungen bestehender oder In-Kraft-
Treten neuer Rechtsvorschriften unmittelbar auf sie aus-
wirken 
15.1.2 sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu 
ihnen ändert 
15.1.3 ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig 
feststellt oder 
15.1.4 sie durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht oder das Bundeskartellamt durch be-
standskräftigen Verwaltungsakt für mit geltendem Recht 
nicht vereinbar erklärt werden oder gegen Leitlinien oder 
Rundschreiben dieser Behörden verstoßen. 
 
15.2 Die Anpassung kommt nur in Betracht für 
Bedingungen über Gegenstand und Umfang der Versi-
cherung, Ausschlüsse, Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung, 
Vertragsdauer und Kündigung. 
 
15.3 Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die 
genannten Änderungsanlässe das bei Vertragsschluss zu 
Grunde gelegte Verhältnis zwischen Leistung und 
Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße gestört ist. 
In den Fällen der Unwirksamkeit und der Beanstandung 
einzelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus 
nur dann zulässig, wenn die gesetzlichen Vorschriften 
keine Regelungen enthalten, die an die Stelle der unwirk-
samen oder beanstandeten Bedingungen treten. 
 
15.4 Durch die Anpassung darf das bei Vertrags-
schluss zu Grunde gelegte Verhältnis zwischen Leistung 
und Gegenleistung bei Gesamtbetrachtung der Anpassung 
nicht zu Ihrem Nachteil geändert werden (Verschlechte-
rungsverbot). Die Anpassung muss nach den Grundsätzen 
einer ergänzenden Vertragsauslegung unter Wahrung der 
beiderseitigen Interessen erfolgen. 

15.5 Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben 
genannten Voraussetzungen für im Wesentlichen inhalts-
gleiche Bedingungen des Versicherers, wenn sich die 
gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen gegen 
Bedingungen anderer Versicherer richten. 
 
15.6 Die Zulässigkeit und Angemessenheit der 
Anpassung muss von einem unabhängigen Treuhänder 
überprüft und bestätigt werden. Die Bestimmungen des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung eines 
Treuhänders gelten entsprechend. 
 
15.7 Die angepassten Bedingungen werden Ihnen 
schriftlich bekannt gegeben und erläutert. Sie können den 
Vertrag bis und zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der 
Änderung kündigen.  
 
16 Wann verjähren die Ansprüche aus dem 
 Vertrag?  
 
16.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 
 
16.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag 
bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem 
Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.  
 
17 Welches Gericht ist zuständig? 
 
17.1 Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis 
gegen Sie ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem Sie 
Ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Verlegen Sie nach Ver-
tragsschluss Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt aus dem Geltungsbereich des Versicherungsvertrags-
gesetzes oder ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist 
das Gericht an unserem Sitz zuständig. 
 
17.2 Klagen gegen uns können bei dem Gericht an 
Ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder bei 
dem Gericht an unserem Sitz anhängig gemacht werden. 
 
18 Was ist bei Mitteilungen an uns zu 
 beachten? 
 Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift? 
 
18.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen müssen Sie in Textform (z. B. per Brief, Fax 
oder E-Mail) abgeben. Sie sollen an unsere Hauptver-
waltung oder an die im Versicherungsschein oder in des-
sen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle 
gerichtet werden. 
 
18.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift 
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte 
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. 
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Änderung Ihres 
Namens. 
 
19 Welches Recht findet Anwendung? 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Anhang 
 
Sozialgesetzbuch XI 
 
§ 14 Begriff der Pflegebedürftigkeit 
(1) Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches sind 
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhn-
lichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen 
im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussicht-
lich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder 
höherem Maße (§ 15) der Hilfe bedürfen. 
 
(2) Krankheiten oder Behinderungen im Sinne des 
Absatzes (1) sind: 
1. Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörun-
gen am Stütz- und Bewegungsapparat, 
2. Funktionsstörungen der inneren Organe oder der 
Sinnesorgane, 
3. Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs, 
Gedächtnis- oder Orientierungsstörungen sowie endogene 
Psychosen, Neurosen oder geistige Behinderungen. 
 
(3) Die Hilfe im Sinne des Absatzes (1) besteht in 
der Unterstützung, in der teilweisen oder vollständigen 
Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen 
Lebens oder in Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem 
Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen. 
 
(4) Gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende 
Verrichtungen im Sinne des Absatzes (1) sind: 
1. im Bereich der Körperpflege das Waschen, Duschen, 
Baden, die Zahnpflege, das Kämmen, Rasieren, die 
Darm- oder Blasenentleerung, 
2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zube-
reiten oder die Aufnahme der Nahrung, 
3. im Bereich der Mobilität das selbstständige Auf-
stehen und Zu-Bett-Gehen, An- und Auskleiden, Gehen, 
Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und Wieder-
aufsuchen der Wohnung, 
4. im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung das 
Einkaufen, Kochen, Reinigen der Wohnung, Spülen, 
Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung oder 
das Beheizen. 
 
 
§ 15 Stufen der Pflegebedürftigkeit 
(1) Für die Gewährung von Leistungen nach diesem 
Gesetz sind pflegebedürftige Personen (§ 14) einer der 
folgenden drei Pflegestufen zuzuordnen:  
1. Pflegebedürftige der Pflegestufe I (erheblich Pflege-
bedürftige) sind Personen, die bei der Körperpflege, der 
Ernährung oder der Mobilität für wenigstens zwei Ver-
richtungen aus einem oder mehreren Bereichen mindes-
tens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich 
mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaft-
lichen Versorgung benötigen. 

2. Pflegebedürftige der Pflegestufe II (Schwerpflege-
bedürftige) sind Personen, die bei der Körperpflege, der 
Ernährung oder der Mobilität mindestens dreimal täglich 
zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und 
zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der haus-
wirtschaftlichen Versorgung benötigen. 
3. Pflegebedürftige der Pflegestufe III (Schwerstpflege-
bedürftige) sind Personen, die bei der Körperpflege, der 
Ernährung oder der Mobilität täglich rund um die Uhr, 
auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach 
in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versor-
gung benötigen. 
Für die Gewährung von Leistungen nach § 43a reicht die 
Feststellung, daß die Voraussetzungen der Pflegestufe I 
erfüllt sind. 
 
(2) Bei Kindern ist für die Zuordnung der zusätzliche 
Hilfebedarf gegenüber einem gesunden gleichaltrigen 
Kind maßgebend. 
 
(3) Der Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger oder 
eine andere nicht als Pflegekraft ausgebildete Pflegeper-
son für die erforderlichen Leistungen der Grundpflege 
und hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt, muss 
wöchentlich im Tagesdurchschnitt  
1. in der Pflegestufe I mindestens 90 Minuten betragen; 
hierbei müssen auf die Grundpflege mehr als 45 Minuten 
entfallen, 
2. in der Pflegestufe II mindestens drei Stunden betra-
gen; hierbei müssen auf die Grundpflege mindestens zwei 
Stunden entfallen, 
3. in der Pflegestufe III mindestens fünf Stunden betra-
gen; hierbei müssen auf die Grundpflege mindestens vier 
Stunden entfallen. 
Bei der Feststellung des Zeitaufwandes ist ein Zeitauf-
wand für erforderliche verrichtungsbezogene krankheits-
spezifische Pflegemaßnahmen zu berücksichtigen; dies 
gilt auch dann, wenn der Hilfebedarf zu Leistungen nach 
dem Fünften Buch führt. Verrichtungsbezogene krank-
heitsspezifische Pflegemaßnahmen sind Maßnahmen der 
Behandlungspflege, bei denen der behandlungspflege-
rische Hilfebedarf untrennbarer Bestandteil einer Ver-
richtung nach § 14 Abs. 4 ist oder mit einer solchen Ver-
richtung notwendig in einem unmittelbaren zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang  
 


